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Oberndorf, 07.04.2026

Verordnung von Verkehrsmaßnahmen anlässlich von Arbeiten auf bzw. neben der Straße.

Verordnung

Die Marktgemeinde Oberndorf an der Melk ordnet aufgrund der Bestimmungen des § 43 Abs.1 lit.b der
Straßenverkehrsordnung 1960 im Interesse der Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des sich
bewegenden Verkehrs an:

Art der Arbeiten: Herstellung der straßenseitigen Einfriedung bei Grdst. Nr. 331, KG
Gries (Eigentümer: Reinhard Artmann)

Straße: Teilbereich des Gehsteiges Gstk. Nr. 329/2, KG Gries, Öffentliches Gut
der Marktgemeinde Oberndorfan der Melk, entlang der Liegenschaft
Unterer Gries 2

Zeitraum: 13. - 17. April 2026

Verantwortliche Person für die Durchführung der Arbeiten: Artmann Reinhard, 0650/5814352

Folgende Straßenverkehrszeichen gemäß StVO 1960 sind anzubringen:
„Baustelle" (§ 50/9) vor der jeweiligen Verkehrsbehinderung für beide Fahrtrichtungen.
„Vorgeschriebene Fahrtrichtung" (§ 52 Z 15d StVO) in Richtung links bzw. rechts für Fußgänger

Diese Verordnung tritt gem. § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit derAnbringung der Verkehrszeichen in Kraft und
deren Entfernung außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Seiberl Walter

Angeschlagen am: 10.04.2026
Abgenommen am: 20.04.2026


